
Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N A C H T R A G  
 

zur 54. Sitzung des Jugendhilfeausschusses (JHA/054/2023) 
 

am Donnerstag, dem 19. Oktober 2023, 
 
 

18:00 Uhr, 
 
 

im Neuen Rathaus, Festsaal, 
Rathausplatz 1, 01067 Dresden  
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T A G E S O R D N U N G  

 
öffentlich 
 
 11 Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Leistun-

gen und Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch 
(VIII) - Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der erzieherischen Hilfen 
2023 

V2439/23 
beratend             

(federführend) 

 Zuständig: GB Bildung, Jugend und Sport  
   

 
 
Dresden, 
 
 
 
 
Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister 
 
Landeshauptstadt Dresden 
Der Oberbürgermeister 

 
 
 
 

 
 Vorlage Nr.: V2439/23 
 Datum: 10. Oktober 2023 
 
 
 
Vorlage 
 
 
 
Beratungsfolge Plandatum   
Dienstberatung des Oberbürgermeisters 10.10.2023 nicht öffentlich beratend 
Ältestenrat 16.10.2023 nicht öffentlich zur Information 
Unterausschuss Hilfen zur Erziehung 17.10.2023 nicht öffentlich Vorberatung für 

Jugendhilfeaus-
schuss 

Jugendhilfeausschuss 19.10.2023 öffentlich beratend             
(federführend) 

Ausschuss für Finanzen 23.10.2023 öffentlich beschließend 
 
 
Zuständig: GB Bildung, Jugend und Sport 
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Gegenstand: 
 
Überplanmäßige Mittelbereitstellung zur Finanzierung von Leistungen und Aufgaben nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe im Bereich der 
erzieherischen Hilfen 2023 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Für das Haushaltsjahr 2023 werden für den Bereich der erzieherischen Hilfen und überplan-

mäßige Mittel in Höhe von bis zu 22.367.700 EUR bereitgestellt. (siehe Anlage 1) 
 

2.   Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt in Höhe von bis zu 5.425.500 Euro aus  
      Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer. Weitere Mehrerträge ergeben sich im gesamten  
      Bereich erzieherische Hilfen, einschließlich unbegleiteter ausländischer Minderjähriger  
      (uaM) und der Erstattung der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von bis zu  
      16.942.200 Euro, sowie Minderaufwendungen im Bereich der Förderung Freier Träger in    
      Höhe von 881.050 Euro. (siehe Anlage 1)  
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